
 

 

SCOOL - Information   Schülerbeförderung 

 

 
Für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule empfiehlt sich eine Teilnahme am so genannten 
„Scool-Abo“ des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS). Für einen Kostenanteil von 39,70 € (Tarif-
stand 1.1.2014) kann vom Wohnort zur Schule und in der Freizeit mit allen Bussen und Bahnen im gesamten 
VVS-Netz gefahren werden. 
 
Die Teilnehmer am Scool-Abo erhalten grundsätzlich für alle Schulmonate (ggf. restliche Schulmonate bei 
Einstieg nach Schuljahresbeginn) die Monatswertmarken. Soweit Schüler in einem Monat nicht fahren wol-
len, kann die entsprechende Wertmarke bis zum vorletzten Werktag des Vormonats (Eingang) an das Abo-
Center zurückgesandt werden. Der vom Schüler zu zahlende (Eigen-)Anteil wird dann nicht fällig bzw. kom-
plett zurückerstattet.  
 
Wer nicht am VVS-Scool-Abo teilnehmen kann, kennzeichnet im Bestellschein „Nur Verbundpass-
Bestellung“ und erwirbt bei einer Verkaufsstelle die Monatswertmarken Ausbildung für die benötigten 
Zonen zum regulären Preis. Dabei ist der Kaufpreis zunächst in voller Höhe zu entrichten. Nach den Best-
immungen der jeweiligen Schulsatzung und zu vom Schulträger festgelegten Zeiträumen kann über die 
Schule eine Erstattung derjenigen Kosten beantragt werden, die den monatlichen Kostenanteil übersteigen. 
Die Leistungen aus dem VVS-Scool-Abo (z. B. Ersatzregelung bei Verlust der Monatswertmarke) können 
dann jedoch leider nicht gewährt werden. Auch ist lt. Schulsatzung die Erstattung der Kosten einer zusätzlich 
erworbenen Zusatzwertmarke Netz nicht möglich. 
 
1. Verfahrensbeschreibung für Schülerinnen und Schüler, die neu am VVS-Scool-Abo  
    teilnehmen wollen: 
 

Sie erhalten mit diesem Brief einen Bestellschein für die Teilnahme am Scool-Abo, mit dem Monatswertmar-
ken für alle (ggfs. restliche) Schulmonate bestellt werden können.  
 

Folgende Angaben sind dazu unbedingt notwendig: 
 

 Name und Adresse ggfs. mit Teilort, Geburtsdatum, Telefonnummer 
 

 für die Neuausstellung eines Verbundpasses ein Passbild (Name und Anschrift bitte auf der  
Rückseite des Fotos vermerken)  
 

 Die Angaben zur regelmäßigen Fahrtstrecke (Wohnort – Schule). 
 

 Die Bestellung muss durch den Besteller, bei Minderjährigen durch den Erziehungsberechtigten, 
      unterschrieben sein. 
 

 Die Einzugsermächtigung muss mit Name, Vorname, IBAN und BIC des  
      Kreditinstituts versehen werden; bitte bei Schülern unter 18 Jahren die Unterschrift des Erziehungs- 
      Berechtigten nicht vergessen! Bei abweichender Adresse von Besteller und Kontoinhaber bitte die  
      Anschrift des Kontoinhabers ergänzen. 

  
Merkmale des „Scool-Abos“: 
 

 Kostenlose Zusatzwertmarke Netz für August nach 11 Abbuchungen von September bis Juli. 
 Neu : Bei zuschussberechtigten Schülern gilt die Zusatzwertmarke Netz ohne zeitliche Ein-

schränkung für beliebig häufige Fahrten im gesamten VVS-Verbundgebiet. Abweichende Best-
immungen in Bezug auf die Zuschussleistungen sind in der jeweiligen Satzung der Schülerbeförde-
rung geregelt. 

 Auszubildende oder nicht zuschussberechtigte Schüler können die Zusatzwertmarke Netz (11,50 €) 
seperat dazu bestellen. Diese berechtigt sie Montags bis Freitags ab 12:00 Uhr, in den gesetzlichen 
Schulferien sowie am Rosenmontag, Faschingsdienstag, Gründonnerstag und Reformationstag 
(31.10.) ab 9:00 Uhr; Samstag, Sonn- und Feiertag ganztags zur Fahrt im gesamten VVS-
Verbundgebiet. 

 In den Sommerferien berechtigt die Zusatzwertmarke Netz für den jeweiligen Monat (Wertmarke Au-
gust: kompletter Monat, Wertmarke September bis Schulanfang) auch ohne die dazugehörige Mo-
natswertmarke zur Fahrt (Mo – Fr ab 9 Uhr, Sa/So ganztags). 

 Im Ferienmonat August gilt die Zusatzwertmarke „Netz“ der Preisstufe 6109 und Aufdruck „Scool“ 
zeitlich uneingeschränkt im gesamten VVS-Netz ohne die dazugehörige Monatswertmarke August. 

 Bei Verlust/Zerstörung von Wertmarken erhält der Schüler/die Schülerin gegen eine Bearbeitungs-
gebühr (7,50 € bei einer Wertmarke, 15,00 € bei zwei und mehr Wertmarken) Ersatz (Tarifstand 
1.1.2014). 



 
 
 
 

 
Dies gilt auch für Schüler, die als 3. Kind von der Zuzahlung befreit sind, in der Regel für das Kind, für das 
die Schulzeit zuerst endet; für Schüler, die laufenden Bezug von Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. 
Kapitel des SGB XII oder/bzw. laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (Ar-
beitslosengeld II) erhalten; für Schüler, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten oder von den Rundfunk-
gebühren befreit sind (bitte Bescheinigungen im Sekretariat vorlegen!). Sonderregelung bei Entfernungen unter 3 km, 

nähere Informationen im Sekretariat.  Bitte wenden Sie sich ans Sekretariat. 
 
2. Pünktliche Abbuchung 
 
Ab September 2014 werden die Kostenanteile jeweils monatlich vom angegebenen Konto abgebucht. 
Bei erfolglosem Einzug der Kostenanteile wird ein Mahnverfahren eingeleitet, für das eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 3,50 € zuzüglich weiterer Fremdgebühren (z.B. Bankgebühren) fällig wird. Säumige Zahler 
werden gemäß den Tarifbestimmungen vom VVS-Abo-Verfahren ausgeschlossen und der Gesamtbetrag der 
Kostenanteile für alle erhaltenen, aber noch nicht bezahlten Wertmarken wird sofort fällig. Außerdem müs-
sen die Wertmarken dann künftig an einer Verkaufsstelle erworben werden. 
  

3. Ausgabe der Wertmarken für das neue Schuljahr 2014/2015 
 

Soweit die Bestellungen rechtzeitig bis 30. Juli 2014 dem Schulsekretariat übergeben werden, erfolgt die 
Ausgabe der Scool-Wertmarken für das 1. Schulhalbjahr am ersten Schultag (der Verbundpass reicht am 
1. Schultag als Fahrkarte zur Schule aus) und für das 2. Halbjahr im Februar 2015. Der neue Verbund-
pass wird in den Sommerferien direkt nach Hause geschickt. 
  
4. Wichtige Fristen und Verfahrensinformation 
 

Der beiliegende Bestellschein ist (mit Durchschrift) ausgefüllt zusammen mit den noch fehlenden Unterla-
gen (z. B. Vorvertrag, Abschlusszeugnis) spätestens bis 30. Juli 2014 im Schulsekretariat abzugeben. 
Damit ist gewährleistet, dass die Scool-Wertmarken am ersten Schultag durch die Schule sofort ausgege-
ben werden können. 

  
Für Schülerinnen und Schüler, die den Abgabetermin Juli versäumen, aber öffentliche Verkehrsmittel 
benutzen wollen, gilt Folgendes: 
 
Sie erhalten im September (ab 1. Schultag) einen Ersatz-Verbundpass und können sich damit für die Monate 
September und Oktober Monatswertmarken bei einer Verkaufsstelle kaufen. Dabei ist der Kaufpreis zu-
nächst in voller Höhe zu entrichten. Zu vom Schulträger festgelegten Zeiträumen kann über die Schule eine 
Erstattung derjenigen Kosten beantragt werden, die den monatlichen Kostenanteil übersteigen. Lt. Schulsat-
zung ist die Erstattung der Kosten einer zusätzlich erworbenen Zusatzwertmarke Netz aber nicht möglich.  
Eine nachträgliche Teilnahme am Scool-Abo ist dann ab November 2014 möglich. Hierzu muss der Scool-
Bestellschein jedoch bis zum Ende der 1. Schulwoche, spätestens bis 19. September im Schulsekretari-
at abgegeben werden.  
  
Bitte beachten: Der Ersatz-Verbundpass gilt zusammen mit der bar gekauften Monatswertmarke in den 
eingetragenen Zonen (Wohnort - Schulort). Für die Fahrtberechtigung im gesamten Netz (gültig Montag bis 
Freitag ab 12:00 Uhr, in den Schulferien ab 9:00 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ganztätig) für 
Freizeitfahrten ist der Kauf einer separaten Zusatzwertmarke Netz erforderlich.  
 
5. Hinweis für Schüler, die sich an mehreren Berufsschulen anmelden. 
 

Ein Scool-Abo-Antrag darf nur an einer einzigen Schule gestellt werden. Nur so kann vermieden 
werden, dass Mehrfachabbuchungen bei einem Abonnenten im September erfolgen. 
  
Klassenbezeichnungen, die Sie auf Ihrem Bestellschein vermerken sollten: 
 
1BFB =  1-jähr. Berufsfachschule Maurer/Zimmerer                     VAB =  Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf 
1BFZ   =  1-jähr. Berufsfachschule Holztechnik                  VABO =  Vorqualifizierungsjahr / mit Sprachförderung 
1BFF =  1-jähr. Berufsfachschule Farbtechnik                 BEJ =  Berufseinstiegsjahr 
1BFK =  1-jähr. Berufsfachschule Körperpflege              BAG =  1-jähr. Berufsaufbauschule 
2BFF =  2-jähr. Berufsfachschule Farbtechnik   BK =  1-jähr. Berufskolleg Fachhochschulreife TZ 
2BFZ  =  2-jähr. Berufsfachschule Holztechnik   TG =  Technisches Gymnasium  

 

Weitere Informationen zum Scool-Abo gibt es beim 
VVS-Telefonservice unter 0711/19449 oder unter www.vvs.de. 

 


